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Editorial 
 

Das Jahr geht zu Ende. Der Herbst 
lädt mit Sturm und Regen nicht wirk-

lich zum spazieren ein. Der Jahreszeit 

entsprechend werden die Temperatu-
ren im Freien kühler. Trotzdem freue 

ich mich auf diese Tage auch. Sie sind 

sehr speziell für mich. Ich genieße 
diese Zeit besonders. Ein warmer Tee 

ein paar Kekse, ein gutes Buch, ein 

bisschen faulenzen, ja das hat schon 
seinen Reiz für mich. Einzig die Be-

zeichnung „Altweibersommer“ mag 

ich mit zunehmenden Alter nicht 
mehr. 

 

Zum Thema lesen, empfehle ich Euch 
diese Ausgabe der bra. Wir haben 

uns einige Studien zu Großraumbü-

ros angesehen und fassen sie zusam-
men. Weiters haben wir das Wieder-

eingliederungsteilzeitgesetz im Visier 

und du erfährst, welche Möglichkeit 
du hast, wenn du eine Fachkräfteaus-

bildung anstrebst. 

 
bra berichtet über aktuelle Entwick-

lungen in der Caritas. Wir erinnern 

euch an die alljährlichen Ehrungsfei-
ern, die dieses Jahr wieder im Rat-

haus stattfinden. Der Betriebsrat und 

die Geschäftsführung laden gemein-
sam zu diesem abwechslungsreichen 

Abend mit Musik, Tanz und gutem 

Essen ein. 
 

Im Namen des gesamten Betriebsra-

tes wünsche ich euch eine ruhige 
Vorweihnachtszeit. 

Eure Gabi Wurzer 
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Auch in der Caritas merken wir einen 
Trend vom klassischen Einzel- oder 
Zweierbüro hin zu größeren Büros. 
Das war für die bra Grund genug, 
dem Thema auf den Grund zu gehen.  
BeraterInnen nennen Großraumbüros 
„kosteneffektives Design“. Sie meinen 
damit: Der Platz ist sehr knapp bemes-
sen, und als Folge sind die Kosten pro 
Quadratmeter sehr niedrig. Nicht sel-
ten bringt man dank Großraumbüros 
auf der gleichen Fläche doppelt so vie-
le Arbeitsplätze unter. So sparen Un-
ternehmen schnell tausende Euros an 
Mietkosten. 
 
Dabei sind Großraumbüros von der 
Wissenschaft längst als leere Verspre-
chen entlarvt worden. Selbst ihr Erfin-
der Robert Propst urteilte vor seinem 
Tod vernichtend über sein Werk: 
„Rattenlöcher“ nannte er sie und einen 
„monumentalen Irrsinn“. Denn unter 
dem Strich erhöhen sie die Kosten so-
gar. Großraumbüros senken die Leis-
tung der Angestellten, führen zu Un-
zufriedenheit und erhöhen die krank-
heitsbedingten Ausfälle. 
Dabei gehen die Studien davon aus, 
dass die angeführten Effekte bei Bü-
rogrößen ab zehn  bis 20 Arbeitsplät-
zen auftreten.  

Großraumbüros verringern die Produkti-
vität und verursachen zeitaufwändige 
Ablenkungen 

Großraumbüros fördern nicht die Zu-
sammenarbeit oder machen Angestell-
te produktiver. Im Gegenteil zeigen 
Studien einen Abfall der Produktivität 
um 15%. 31% geben an, das Büro ver-
lassen zu müssen, um ihre Arbeit zu 
Ende bringen zu können. 
Büroangestellte verlieren durch-
schnittlich 86 Minuten pro Tag auf-
grund von Ablenkungen im Zusam-
menhang mit Großraumbüros. 85% 
der MitarbeiterInnen sind unzufrieden 

mit ihrer Arbeitsumgebung und kön-
nen sich nicht konzentrieren. Das führt 
dazu ,  das s  v i e l e  Anges te l l t e 
„demotiviert, unproduktiv und übermä-
ßig gestresst“ sind. 
Laut Studien schaffen Großraumbüros 
ein herausforderndes Umfeld für Ar-
beitnehmerInnen, die sich auf komplexe 
Aufgaben wie die Analyse von Daten 
oder Erstellen von Unterlagen kon-
zentrieren müssen. 

Großraumbüros machen unglücklich 

Großraumbüros machen es Arbeitskol-
legInnen zwar mitunter einfacher un-
tereinander zu kommunizieren, gleich-
zeitig führt die größere Nähe aber zu 
Einschränkungen der Privatsphäre und 
der Individualität, da alle mitbekom-
men, was man auf dem Computer 
macht oder was man am Telefon 
spricht und das führt zu einer Atmo-
sphäre der Unsicherheit. 

Großraumbüro und Desksharing 
Studien zeigen, dass Menschen in Großraumbüros häufiger an Stresserkrankungen leiden. 

Foto: T.h._wikipedia.org 

MitarbeiterInnen leiden in Großraumbüros unter anderem unter Lärm und 
Konzentrationsschwierigkeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Erfinder  
der 

Großraumbüros 
nannte sein  

Werk 
„Rattenlöcher“  

und einen 
„monumentalen 

Irrsinn“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Großraumbüros 
sind ein 

herausforderndes 
Umfeld für 

Büroangestellte  
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Eine internationale Studie hat aufge-
zeigt, dass für 95% der Angestellten 
Privatsphäre am Arbeitsplatz wichtig 
ist, aber nur 41% sehen das in größeren 
Büros auch verwirklicht. So überrascht 
es auch nicht, dass die Studien einen 
Abfall des Wohlbefindens der Mitarbei-
terInnen um 32% zeigen.  

Großraumbüros machen krank 

Rund 90% der Beschäftigten in Groß-
raumbüros klagen über körperliche und 
psychische Probleme wie Stress, Kon-
flikte, hoher Blutdruck und eine erhöh-
te Personalfluktuation. Am stressigsten 
ist der hohe Geräuschpegel. Selbst eine 
mittlere Lärmintensität von 55 Dezibel 
- die von den Beschäftigten gar nicht 
bewusst als stressig wahrgenommen 
wird - führt zu einem deutlich erhöhten 
Adrenalinspiegel. In Großraumbüros 
herrschen jedoch häufig bis zu 70 Dezi-
bel vor, also die Lautstärke eines Ra-

senmähers. 
Es ist daher nicht überraschend, dass 
Beschäftigte in Großraumbüros häufi-
ger krank sind. Im Vergleich zu Ange-
stellten in Einzelbüros nehmen sie um 
62% öfter Krankenstand in Anspruch. 
Hingegen glauben nur 6,1% der Be-
schäftigten, dass es gesund, ist in einem 
Großraumbüro zu arbeiten, und nur 
6,5% glauben, dass es produktiv ist.  

Großraumbüros schaffen Spannungen 

In Großraumbüros gibt es immer eine 
gewisse Anzahl von Einzelbüros für die 
„hohen Tiere“. Da sich alle Mitarbeite-
rInnen im Großraumbüro unwohl füh-
len, entsteht ein enormer Wettstreit 
darüber, wer ein „echtes Büro“ erhält 
und wer nicht. Das führt zu unnötigen 
Konflikten und verwundeten Egos. 

Sie kosten MEHR als herkömmliche Ein-
zelbüros 

Durch all diese Effekte, so zeigen die  
Studien zusammenfassend, werden die 
Einsparungen durch geringere Mieten 
mehr als aufgefressen. Großraumbüros 
wirken sich insgesamt derartig negativ 
auf die Produktivität aus, dass sie unter 
dem Strich einen Verlust bedeuten, 
auch in Gegenden, wo Büroraum kost-
spielig ist. 
Gerade für kommende Planungen hal-
ten wir es für wichtig, entsprechende 
Platzreserven einzukalkulieren, um 
nicht wieder unter Zugzwang zu kom-
men, viele MitarbeiterInnen auf beeng-
ten Flächen unterbringen zu müssen. 

Großraumbüro und Desksharing 
Studien zeigen, dass Menschen in Großraumbüros häufiger an Stresserkrankungen leiden. 

MitarbeiterInnen leiden in Großraumbüros unter anderem unter Lärm und 
Konzentrationsschwierigkeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Großraum-
büros verlieren 
die Angestellten 
aufgrund von 
Ablenkungen 
durchschnittlich 
86 Minuten  
pro Tag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angestellten 
gehen in Groß-
raumbüros um 
62% öfter in 
Krankenstand.  
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Wiederein-
gliederungsteilzeit 

ermöglicht es dir 
nach längerem 
Krankenstand, 

schrittweise ins 
Berufsleben 

zurückzukehren. 
 

Seit 1. Juli muss man nach längerer 
Krankheit nicht gleich mit Vollgas in 
den Job zurückkehren. Viele KollegIn-
nen konnten sich eine Reduzierung der 
Stunden nicht leisten oder wollten nicht 
riskieren, ihr ursprüngliches Anstel-
lungsausmaß nicht mehr zu bekommen. 
 
Ob Unfall, Burnout oder Krebserkran-
kung: Es kann jede und jeden treffen. 
Seit 1. Juli haben ArbeitnehmerInnen, 
die nach längerem Krankenstand wieder 
in ihren Job zurückkehren, die Möglich-
keit, mit der Arbeitgeberin eine vorüber-
gehende Teilzeit zu vereinbaren, bei der 
sie den Einkommensverlust zum Teil 
ausgeglichen bekommen. 

Sanfte Rückkehr 
Hintergrund für die Maßnahme ist das 
Ziel der langfristigen Sicherung der 
Pensionen durch die Anhebung des Pen-
sionsantrittsalters und der Beschäfti-
gungsquote Älterer. Das Ziel sind eine 
sanfte Integration und der längere Ver-
bleib im Arbeitsleben. Bisher mussten 
ArbeitnehmerInnen auch nach langer 
krankheitsbedingter Abwesenheit sofort 
wieder in vollem Umfang zurückkehren. 

Diese hohe Schwelle für den Wiederein-
stieg wird von Langzeiterkrankten viel-
fach als Belastung wahrgenommen.  

Absprache mit ArbeitgeberIn 
Voraussetzungen für die zeitliche befris-
tete Teilzeit sind ein mindestens sechs-
wöchiger ununterbrochener Kranken-
stand sowie die volle Arbeitsfähigkeit. 
Betroffene sollten zunächst mit der Ar-
beitgeberIn abklären, ob dieser einer 
Wiedereingliederungsteilzeit zustimmt, 
denn ein Rechtsanspruch besteht nicht. 
Ist das der Fall, wird gemeinsam mit der 
Arbeitsmedizinerin oder der Beratungs-
stelle „fit2work“ ein Wiedereingliede-
rungsplan erstellt.  

Lohn wird aufgestockt 
In dem Plan wird festgelegt, in welchem 
Ausmaß die Arbeitszeit reduziert wird – 
möglich ist eine Reduktion um 25 bis 50 
Prozent – und für welchen Zeitraum. Die 
Wiedereingliederungsteilzeit dauert 
mindestens einen und maximal sechs 
Monate und muss unmittelbar nach dem 
Krankenstand angetreten werden.  
Das Gehalt wird aliquot reduziert und 
mit einem Wiedereingliederungsgeld 
ergänzt, das dem aliquoten Anteil des 
erhöhten Krankengeldes entspricht. Das 
Wiedereingliederungsgeld muss der/die 
ArbeitnehmerIn bei der Krankenkasse 
beantragen. Für den Antrag sind der 
Wiedereingliederungsplan, die Vereinba-
rung sowie ärztliche Befunde nötig.  
Nach Antritt der Teilzeit darf die Ver-
einbarung zweimal geändert werden. 
Dies bedarf jedoch der Schriftform. 
Wenn es erforderlich sein sollte, kann 
die WIETZ auf maximal 9 Monate aus-
geweitet werden. 
 
Bei der Wiedereingliederungsteilzeit 
handelt es sich um eine befristete Stun-
denreduzierung. Nach deren Ende hat 
der/die KollegIn wieder Anspruch auf 
ihr ursprüngliches Anstellungsausmaß. 

Wiedereingliederungsteilzeit  
Neu ab 01.07.2017 - Esther Perzl gibt einen kurzen Überblick 

Foto: Rainer Sturm/pixelio.de 

Wenn es nach einem Krankenstand gesundheitlich  
wieder bergauf geht, ist es Zeit,  

sich über den Wiedereinstieg Gedanken zu machen. 
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Wer als Erwachsener eine Fachkräfte-
Ausbildung machen will, steht vor hohen 
finanziellen Hürden. Das Fachkräftesti-
pendium soll hier unterstützen. 

Welche Voraussetzungen gibt es? 

Das Fachkräftestipendium beanspruchen 
können KollegInnen, die für die Dauer 
der Ausbildung karenziert sind, wenn 
der höchste Bildungsabschluss unter 
dem Fachhochschulniveau liegt. Eine 
Vereinbarung mit der Arbeitgeberin ist 
also nötig. Jedoch können auch Arbeits-
lose ein Fachkräftestipendium in An-
spruch nehmen. Hast du bereits ein Stu-
dium absolviert (Uni, FH, Pädagogische 
Hochschule), besteht keine Möglichkeit 
auf ein Fachkräftestipendium. 
Welche Voraussetzungen müssen sonst 
noch erfüllt sein? 
 Man muss 4 Jahre lang einer arbeits-

losenversicherungspflichtigen Be-
schäftigung innerhalb der letzten 15 
Jahre nachgegangen sein (Lehrjahre 
werden berücksichtigt). 

 Die Aufnahmevoraussetzungen der 
jeweiligen Bildungseinrichtung müs-
sen erfüllt werden. 

 Wohnsitz in Österreich. 
 Es muss ein verpflichtendes Bera-

tungsgespräch mit dem AMS geführt 
werden.  

 Beantragt wird das Stipendium eben-
falls beim AMS. 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden neue Ausbildungen, 
die frühestens am 1.1.2017 und spätes-
tens am 31.12.2018 beginnen und die zu 
einer Höherqualifizierung und einem 
Abschluss in Bereichen führen, in denen 
ein Mangel an Fachkräften herrscht. Ge-
fördert werden auch Ausbildungen im 
Bereich Pflege (z. B. zur Pflegefachassis-
tenz, DGKP/S). Die förderbaren Ausbil-
dungen sind in der Ausbildungsliste des 
Arbeitsmarktservice zusammengefasst, 

die auf der Homepage des AMS abrufbar 
ist. 
Zu beachten ist, dass förderbare Ausbil-
dungen mindestens drei Monate dauern 
und mindestens 20 Wochenstunden über 
die gesamte Ausbildungsdauer umfassen 
müssen. 

Wie hoch ist die Förderung? 

Wird das Fachkräftestipendium bewil-
ligt, besteht für maximal 3 Jahre ein An-
spruch auf eine Förderung in der Höhe 
von mindestens EUR 889,84 pro Monat. 
Ist der Arbeitslosengeldanspruch oder 
die Notstandshilfe höher, wird der höhe-
re Betrag ausbezahlt. Von dem Förde-
rungsbetrag wird der Krankenversiche-
rungsbeitrag abgezogen. Während des 
Fachkräftestipendiums ist man kranken-, 
unfall- und pensionsversichert. Außer-
dem besteht die Möglichkeit während 
des Fachkräftestipendiums bis zur Ge-
ringfügigkeitsgrenze dazuzuverdienen 
(2017 sind dies EUR 425,70).  
Während der Ausbildung muss einen 
Nachweis über den Ausbildungsfort-
schritt (Semesterzeugnisse) bzw. über 
eine 75%-ige Anwesenheit bei der Aus-
bildung erbracht werden.  

Fachkräftestipendium schafft Chancen 
Oft scheitert die Höherqualifizierung an der Finanzierung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das AMS unter-
stützt unter ge-
wissen Voraus-
setzungen mit-
tels Stipendium 
eine Fachkräf-
teausbildung. 

Damit lebenslanges Lernen nicht nur ein Schlagwort bleibt,  
gibt es Unterstützungen wie  

Bildungskarenzgeld und Fachkräftestipendium 

Foto: U.Weinreich/pixelio.de 
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Alexandra Gruber, 
Wolfgang Muhr:  

50 Dinge, die ein 
Burgenländer 
getan haben 

muss.  
Styria Verlag, 

Wien, 176 Seiten, 
€ 19,90 

B
ez
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Von Elisabeth Stocker 
Ein Jahr lang durchstreiften Ale-
xandra Gruber und Wolfgang Muhr 
das Burgenland wochenweise in 
Etappen und trugen dabei alles zu-
sammen, was sie an Ungewöhnli-
chem, Schönem, Interessantem und 
Skurrilem fanden. Das Ergebnis ist 
„50 Dinge, die ein Burgenländer ge-
tan haben muss“, eine abwechslungs-
reiche Entdeckungsreise durch das 
östlichste Bundesland zwischen zwei 
Buchdeckeln.  
Die Autoren berichten etwa von einer 
surrealen Mondlandschaft auf einem 
längst erloschenen Vulkan und der 
Westernstadt Lucky Town, von 350 
Jahre alten Kastanienbäumen, die hei-
len und Kraft geben sollen, von Vam-

aufgelesen 

piren und Werwölfen auf Burg Lo-
ckenhaus, einer Straußensafari oder 
dem größten Bambuswald Öster-
reichs.  
Sie besuchten ein Uhudler- und ein 
Künstlerdorf, paddelten im Kanu ent-
lang der Raab, kosteten Moorochsen-
fleisch und traditionelle Hochzeitsbä-
ckereien. Erklommen den höchsten 
und stoppten beim tiefsten Punkt des 
Burgenlandes, beobachteten am Neu-
siedler See seltene Vögel im Schilf. 
Gingen auf Tuchfühlung mit Step-
pentieren und Schlittenhunden. Wan-
delten mit dem Grafen von Burg 
Bernstein durch das Gemäuer und 
lauschten seinen Geistergeschichten.  
Einheimische und Besucher werden 
gleichermaßen erstaunt sein, was 
man zwischen Kittsee und Kalch so 
alles erleben und entdecken kann. 
Das Buch ist die perfekte Lektüre für 
alle Burgenland-Fans und solche, die 
es werden wollen. 
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Betriebsausflüge 2017 
 

Über 2000 KollegInnen nahmen heuer an 
den Betriebsausflügen teil. Etwa 250 

TeilnehmerInnen radelten beim 
Neusiedlersee, 800 fuhren mit dem Schiff 

nach Krems und 950 gingen in die Therme 
Wien. Von Regen bis sommerlich warm 

hatten wir dabei alle Wetterbedingungen 
und völlig wetterunabhängig viel, viel 

Spaß. 
Mehr Fotos findest du auf: 

www.betriebsrat-caritas-wien.at 
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gesetzlich verpflichtenden Fortbildun-
gen sind entsprechend unserem Kollek-
tivvertrag und unserer Betriebsverein-
barung zu bezahlen. Die dafür in Frage 
kommenden Fortbildungen sind für die 
jeweiligen Berufsgruppen im Bildungs-
programm im Carinet auch entspre-
chend gekennzeichnet. 

Aufrollung durch Betriebsrat erreicht 

Der Betriebsrat hat sofort reagiert und 
diesen Missstand aufgezeigt.  
Nach Gesprächen mit der zuständigen 
Pflegedienstleiterin NÖ Ost Gabriela 
Hackl und Leiterin NÖ Ost Petra 
Fischbacher wird nun mit der Aufrol-
lung der Daten aller betroffenen Mitar-
beiterInnen begonnen und die Ergeb-
nisse so rasch wie möglich zur Nach-
zahlung gebracht. 

Nachzahlungen für KollegInnen 

Der Betriebsrat freut sich sehr, dass 
nach dem Bekanntwerden des Fehlers 
sofort reagiert wurde und die betroffe-
nen KollegInnen ihr ausstehendes Geld 
überwiesen bekommen. 
 

B 
üro und allgemeine Diens-
te - 50% Zuschlag für Wo-
chenendarbeit 

Im Kollektivvertrag sind für verschie-
dene Arbeitsbereiche der Caritas drei 
Arbeitszeitmodelle vorgesehen. Einer 
davon nennt sich Büro- und allgemeine 

„Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht 
verstanden. Verstanden ist nicht einverstan-
den. Einverstanden ist nicht behalten. Be-
halten ist nicht angewandt. Angewandt ist 
nicht beibehalten.“ Dieses Zitat von 
Heinz Goldmann, einem  schweizer 
Schriftsteller und Verkaufstrainer, ist 
uns eingefallen, als der Betriebsrat er-
fahren hat, dass die kollektivvertragli-
che Regelung (G.1.1.) und der Punkt 
10.1. unserer Betriebsvereinbarung, die 
im Jänner 2017 mit der Geschäftsfüh-
rung und dem Betriebsrat vereinbart 
wurden, im Bereich Pflege in NÖ Ost, 
nicht eingehalten und umgesetzt wur-
den. 

Regelung mangelhaft umgesetzt 

Manchmal kommen gute Lösungen 
nicht dort an, wo sie hingehören. 
Es ist bei der Umsetzung seit Jänner zu 
einem weittragenden Missverständnis 
gekommen. In Folge dieses Missver-
ständnisses ist den KollegInnen rund 
um die entsprechenden absolvierten 
und gesetzlich anrechenbaren Fortbil-
dungen zu wenig Arbeitszeit angerech-
net worden.  
Betroffen sind alle MitarbeiterInnen, 
die eine gesetzliche Fortbildungspflicht 
haben (Pflege, TherapeutInnen). Alle 

Neues, Aktuelles, Wichtiges 
bra berichtet über aktuelle Entwicklungen in der Caritas Wien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Betriebsrat 
zeigt Fehler  

bei der Anrech-
nung von  

Arbeitszeit bei 
Fortbildungen auf 

und sorgt für 
Nachzahlungen. 

Müssen KollegInnen aus „Büro- und 
allgemeine Dienste“ am Samstag arbeiten, 
bekommen sie nun 50% Zuschlag dafür. 

Weiterbildung ist wichtig. Für manche 
Berufsgruppen ist sie sogar gesetzlich 

vorgeschrieben. 

Foto: pixabay 

R 
egelung zu gesetzlichen 
Fortbildungen mangelhaft 
umgesetzt 

Foto: Rainer Sturm/pixelio.de 
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Anfang Oktober konnte nun eine Eini-
gung erzielt werden. Ab Oktober 2017 
bekommen alle KollegInnen für die Ar-
beit am Samstag und Sonntag außerhalb 
der Normalarbeitszeit 50% Zuschlag. 
Für 2016 und den Rest von 2017 bekom-
men KollegInnen 25%, wenn sie Teilzeit 
arbeiten, bzw. 50%, wenn sie Vollzeit 
arbeiten.  
Diese Regelung gilt für alle KollegIn-
nen, für die das Arbeitszeitmodell Büro- 
und allgemeine Dienste zur Anwendung 
kommt. Die Regelung ist vorerst bis En-
de 2018 befristet. In dieser Zeit wollen 
Betriebsrat und Geschäftsführung über 
eine andere Lösung verhandeln. 

K 
ilometergeld Pflege  
Zuhause 

Es ist dem Betriebsrat gelungen, eine 
von uns schon sehr lange geforderte 
Forderung und Verbesserung für die 
KollegInnen im mobilen Dienst mit dem 
Bereich zu verhandeln. 

Steht kein Dienstauto zur Verfügung ... 

In einigen Sozialstationen ist es nicht 
möglich, mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu den KundInnen zu gelangen. Die 
Caritas hat für diesen Fall Dienstautos 
für die betreffenden Sozialstationen zur 
Verfügung gestellt.  
Es kommt aber immer wieder vor, dass 
aus verschiedenen Gründen (Dienstauto 

Dienste. Darunter fallen all jene Mitar-
beiterInnen, die nicht „im Dauerbetrieb“ 
und nicht bei den „mobilen Diensten“ 
arbeiten. 

Zuschläge umstritten 

Für Büro- und allgemeine Dienste ist im 
Kollektivvertrag eine Normalarbeitszeit 
von Montag bis Freitag vorgesehen, wo-
bei die Möglichkeit besteht,  die Normal-
arbeitszeit mittels einer Betriebsverein-
barung auch auf Samstag auszudehnen. 
Das gilt in der Caritas Wien für Mitar-
beiterInnen im Verkauf, in den Carlas 
und für drei Kunst- und Sozialprojekte 
aus dem Bereich Gemeinwesenarbeit.  
Nun kann es vorkommen, dass in unter-
schiedlicher Notwendigkeit dennoch Ar-
beit am Wochenende notwendig ist. Da-
her stellte sich schon vor längerem die 
Frage, wie mit Arbeiten außerhalb der 
Normalarbeitszeit an Samstagen und 
Sonntagen umzugehen ist, wie sie abzu-
gelten sind. Zum Sonntag sei noch ge-
sagt, dass die Arbeit am Sonntag ja 
durch das Arbeitsruhegesetz streng reg-
lementiert ist, und daher für den Bereich 
Büro- und allgemeine Dienste vielfach 
gar nicht erlaubt.  
Zurück zur Frage der Abgeltung. Der 
Betriebsrat vertrat hier von Anfang an 
den Standpunkt, dass KollegInnen, die 
außerhalb der Normalarbeitszeit am 
Samstag oder Sonntag arbeiten müssen 
für diese Stunden 50% Zuschlag erhalten 
sollen unabhängig davon, ob sie Teil- 
oder Vollzeit arbeiten.  

Einigung erzielt 

Viele Gespräche und Verhandlungen 
wurden zu diesem Thema geführt. Den 
KollegInnen aus dem Bereich Gemein-
wesenarbeit war (und ist) dabei wichtig, 
dass die Normalarbeitszeit nicht generell 
auf den Samstag oder das Wochenende 
ausgeweitet wird. Das kam auch im Rah-
men einer Teilbetriebsversammlung klar 
zum Ausdruck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ab Oktober 2017 
bekommen Büro 
und allgemeine 
Dienste 50% 
Zuschlag für 
Wochenendarbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im mobilen Dienst 
gibt es ab  
Oktober 2017 
Kilometergeld für 
die erste und 
letzte Fahrt mit 
dem Privatauto. 

Neues, Aktuelles, Wichtiges 
bra berichtet über aktuelle Entwicklungen in der Caritas Wien 

Foto: Philipp Freilinger/pixelio.de 

Keine leeren Kilometer mehr! 
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in der Werkstatt etc.) MitarbeiterInnen 
ihr Privatauto für diese Fahrten zur Ver-
fügung stellen. Dies muss von der 
Dienststellenverantwortlichen ausdrück-
lich mit der MitarbeiterIn vereinbart 
werden. Überwiegend betrifft dies die 
KollegInnen in NÖ, wo es nicht möglich 
ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
den KundInnen zu fahren. 

… kann für die erste und letzte Fahrt Kilo-
metergeld verrechnet werden 

Bisher war es nicht möglich, für die erste 
und letzte Dienstfahrt im Privatfahrzeug 

zum beziehungsweis vom Kunden Kilo-
metergeld zu verrechnen 
Der Betriebsrat konnte erreichen, dass 
mit 1. Oktober 2017 nun auch für die 
Fahrt von zu Hause zum ersten Kunden 
und von der letzten Kundin nach Hause 
Kilometergeld verrechnet wird, sofern 
kein Dienstfahrzeug zur Verfügung 
steht. 
Durch diese Einigung mit dem Dienst-
geber, ist es dem Betriebsrat gelungen, 
für die betreffenden KollegInnen eine 
massive finanzielle Verbesserung zu er-
reichen. 

B
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Schitag 2018 

Vorankündigung 
 

Der Schitag 2018 findet am  
30. Jänner 2018  

statt.  
Nähere Infos und eine Anmeldemöglichkeit findest du  

in der nächsten bra sowie ab Dezember auf 
www.betriebsrat-caritas-wien.at 
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Einladung zu den 

Ehrungsfeiern 2017 

im Wiener Rathaus 
 

Der Betriebsrat und die Geschäftsführung freuen sich, dich  
zu den Ehrungsfeiern der JubilarInnen und PensionistInnen der Caritas Wien  

in den prunkvollen Festsaal des Wiener Rathauses einladen zu dürfen!  
 

Es erwartet uns ein abwechslungsreicher Abend  
mit Musik, Tanz und kulinarischen Genüssen.  

In diesem Jahr finden die Feiern an folgenden zwei Terminen statt: 

23. November 2017, 18 Uhr:  
für MitarbeiterInnen „Betreuen und Pflegen NÖ und Wien“  

24. November 2017, 18 Uhr:  
für alle anderen MitarbeiterInnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die verbindliche Anmeldung zur Ehrungsfeier erfolgt  
wie gewohnt über deine Dienststelle.  

Anmeldelisten wurden bereits vom Betriebsrat ausgeschickt. Einfach eintragen und ge-
sammelt an den Betriebsrat zurückschicken! Infos zur Veranstaltung (Erreichbarkeit, 

Programm, etc.) findest du natürlich auch  
auf der Homepage des Betriebsrates (www.betriebsrat-caritas-wien.at)!  

Der Betriebsrat wünscht einen schönen Abend! 

Foto: Rainer Sturm/Pixelio.de 
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